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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Mo-
ers  
 

 

I. Beschlussentwurf 

 

Der Verwaltungsrat beschließt die der Vorlage beigefügte 1. Satzung zur Änderung der Sat-

zung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) mit Wirkung 

ab dem 01.01.2023. 

 

 

II. Sachverhalt und Stellungnahme  

 

Die Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers regelt u.a. die Zuständigkeiten für 

die Reinigung und den Winterdienst auf den Fahrbahnen und Gehwegen der öffentlichen Stra-

ßen im Stadtgebiet. Die Reinigung der Gehwege sowie aller Stichstraßen ist generell auf die 

Anlieger übertragen. Die Fahrbahnreinigung ist auf die Anlieger übertragen, wenn eine ma-

schinelle Reinigung aufgrund des Straßenausbaus nicht möglich ist oder aufgrund der aktuel-

len Wohnraumsituation oder Verkehrsbedeutung der Straße eine Übertragung der Reini-

gungspflicht auf die Anlieger sinnvoll erscheint. 

 

 

Änderungen des Straßenverzeichnisses: 

 

 

• Illerstraße, Isarstraße, Leinestraße 

 

Die o.g. Straßen sind im Straßenverzeichnis aufgeführt. Hierbei handelt es sich um Stra-

ßen, die zwar in der Vergangenheit gewidmet, aber nie ausgebaut wurden. 

Durch den B-Plan 325 wurde das Gebiet im Stadtteil Kapellen vollständig neu überplant 

und die Widmung der betreffenden Straßenflächen mit Verkündung der Einziehung im 

Amtsblatt der Stadt Moers aufgehoben. 

 

Die Straßen sind daher ersatzlos aus dem Straßenverzeichnis der Satzung über die Stra-

ßenreinigung in der Stadt Moers zu streichen. 

 

 

Der Entwurf der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt 

Moers (Straßenreinigungssatzung) ist als Anlage beigefügt.  

 

 

Vor Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat ist gem. § 114a GO NRW und § 8 der Unter-

nehmenssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR eine Entscheidung des Rates 

der Stadt Moers einzuholen. 
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Moers, den 09. November 2022 

 

 

 

 

Krämer Hormes Dr. Steinbrich  

 

 

 

Anlagen: Entwurf Satzung  

   


